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Checkliste Antragstellung VSE-Stiftung

Ist der Antragsteller eine gemeinnützige Organisation? ja 

Handelt es sich bei der beantragten Fördermaßnahme um ein Projekt, das umgesetzt werden soll  
unter Einbezug von Kinder und/oder Jugendlichen? ja
➜ Reine Spenden und Sponsoringmaßnahmen sind nicht möglich!  

Wird das Projekt im Saarland umgesetzt oder besteht ein regionaler Bezug? ja

Ist es ein nachhaltiges Projekt? ja

Kommt das Projekt Kindern und/oder Jugendlichen zu Gute? ja

Handelt es sich bei dem Projekt um eine Maßnahme mit der Zielsetzung in einem der folgenden  
Bereiche? 
•  Maßnahmen, die der Förderung von Bildung im Sinne der gezielten Entfaltung und Weiterent-

wicklung der geistigen und kulturellen Fähigkeiten talentierter Kinder und Jugendlicher sowie 
ihrer werteorientierten Erziehung dienen,

•  Maßnahmen zur Entwicklung junger Menschen zu verantwortungsbewussten und aufgeschlos-
senen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern,

•  die Gründung von Schulclubs und Schülerunternehmen
•  Programmen zur Verbesserung der medialen Ausstattung von Schulen und Kindergärten,
•  Schulprojekte, die das Interesse für Natur- und Ingenieurwissenschaften fördern
•  Initiativen zur Förderung von Kunst und Kultur bei Kindern und Jugendlichen
•  Initiativen zum Erhalt des kulturellen Erbes der Region,
•  kommunale Musikwettbewerbe
•  Maßnahmen zur Förderung der Völkerverständigung, insbesondere zur Förderung des friedlichen 

und achtungsvollen Zusammenlebens unter Jugendlichen auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Wertekultur,

•  Austauschprogramme für Kinder und Jugendliche ja

Nur wenn alle Fragen mit „ja“ beantwortet werden können, macht eine förmliche Antragstellung Sinn. 
Für die Entscheidung einer Förderung werden dann die Kriterien der Leitlinien der Mittelverwendung 
herangezogen.
Es besteht kein Anspruch auf eine Förderung.


